
Petition 17101543; Gudrun Stifter, I München
Ausgestaltung des Verfahrens bei der Beantragung von Leistungen nach dem
Opferentschäd i gun gsgesetz

LANDTAG VON BADEN-WÜRTTEMBERG
Petitionsausschuss - Der Vorsitzende

Frau Stuttgart, 08.11 .2024

Telefon: 0711 2063 2525
Telefax: 0711 2063 142540
Aktenzeichen: Petition 17101543

E-Mail: petitionen@landtag-bw.de

Sehr geehrte Frau Stifter,

der 17. Landtag von Baden-Württemberg hat in seiner 108. Sitzung am07.11.2024
entsprechend der Beschlussempfehlung des Petitionsausschusses über die Petition
17101543 entschieden. Die Entscheidung und Begründung wollen Sie bitte der
beiliegenden Kopie aus der Landtagsdrucksache 17n7M entnehmen.

Gemäß § 68 Absatz 4 der Geschäftsordnung des Landtags benachrichtige ich Sie
als Vorsitzender des Petitionsausschusses über diese Landtagsentscheidung.

Das Petitionsverfahren ist mit dieser Mitteilung abgeschlossen.

Mit freundlichen Grüßen

gez.

Thomes Marwein
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3. Petition 1711543 betr. Ausgestaltung des Verfah-
rens bei der Beantragung von Leistungen nach
dem Opferentschädigungsgesetz

I. Gegenstand der Petition

Die Petentin fordert die Errichtung einer unabhän-
gigen Monitodngstelle zur Uberprüfung der Ver-
fahren nach dem Opferentschädigungsgesetz sowie
eine unabhängige Beschwerdestelle für Gewaltopfer.
Insbesondere wird unter Bezugnahme auf eine Ver-
öffentlichung eines Vereins ftir Opferschutz in des-
sen Zeitschrift ,,Forum Opferhilfe" zur bundesweiten
Situation bemängelt, das Antragsverfahren sei lang-
wierig, hochbürokratisch und nicht kundenfreundlich
und fi.ihre dazu, dass Gewaltopfer schlussendlich An-
träge aus Selbstschutz zurücknehmen würden.

ll. Die Prüfung der Petition hat Folgendes ergeben:

Dcr Bund hat untar dem Eindruck der schweren Fol-
geri eines Terroranschlags im Dezember 2016 die sr-
höhte Dringlichkeit und die Bedeutung von schnellen
psychologischen Hilfen, zeitnahen adäquaten medizi-
nischen Behandlungsmöglichkeiten und einer umfas-
senden Nachversorgung der Gewaltopfer erkannt und
in den Fokus gerückt. Aus diesem Grund wurde das
Soziale Entschädigungsrecht, das in seilem Kem auf
dem Bundesversorgungsgesetz Ilir Kriegsopfer von
1960 fußte, umfassend reformiert.

Die Neuordnung berücksichtigt sowohl die veränder-
ten gesellschaftlichen Entwicklungen als auch neue
wissenschaftliche Erkemtnisse und die Entwick-
lungen im Recht der sozialen Sicherung. Die Belan-
ge von Gewaltopfern stehen nuomehr im Fokus des
Vierzehnten Buches Sozialgesetzbuch (SGB XIV)
Soziale Entschädigung.

Als neue Leistungen werden Schnelle Hilfen einge-
führt. Die Schnellen Hilfen - das sind Leistungen in
Traumaambulanzen und Leistungen des Fallmanage-
ments werden als niedrigschwellige Angebote in
einem neuen Erleichterten Verfahren zur Verfügung
gestellt. Hierdurch soll effeicht werden, dass mehr
Beboffene die Leistungen der Sozialen Entschädi-
gung in Anspruch nehmen und hierbei besser unter-
stützt werden.

Den OpGm von Gewalt stehen darüber hinaus irn
Land verschiedene Einrichtungen und Institutionen
für Informationen und Hilfen zur Verfligung, die teil-
weise yom Land selbst verantwortet, zum Teil finan-
ziell unterstützt werden.

Fttr die Betroffenen von häuslicher oder sexualisierter
Gewalt, den Opfem von Menschenhandel, Zwangs-
prostitution oder Gewalt im Namen der sogenannten
,,Ehre" stehen in Baden-Wtlrftemberg zahlreiche Be-
ratungsstellen sowie Frauen- und Kinderschutzhäuser
zur Verftigung. Durch die unterschiedlichen Träger
der Frauenunte$tützungs- und Hilfeeinrichtungen
ergibt sich ein breit geftichedes und inhaltlich sehr
heterogenes Angebot für die Opfer von Gewalttaten.
Ebenso bestehen Hilfsangebote im Rahmen von Er-
mittlungs- und Strafu erfahren.

Im Jahr 2020 wurde erstmals ein ehrenamtlicher Op-
feüeauftragter der Landesregierung emannt und eine
zentrale Anlaufstelle Illr Opfer und Betroffene von
Teroranschlägen, Amokläufen und Großschadens-
ereignissen sowie deren Angehörige eingerichtet (Ge-
schäftsstelle des Opferbeauftragten beim Justizminis-
terium). Deren vorrangige Aufgabe ist die Betreuung
und die Beratung von Opfern, Betroffenen und An-
gehörigen sowie deren Vermittlung in Hilfsangebote
vom Beginn der Akutphase bis zum Abschluss der
Nachsorgephase im Fall eines tenoristischen An-
schlages, bei Amokläufen und bei Großschadens-
ereignissen.

Mit einer gemeinsamen Verwaltungsvo$chrift des
Sozialministeriums, des Innenministeriums und des
Justizministeriums über die Aushändigung eines
Merkblattes nach dem Opferentschädigungsgesetz
sind insbesondere die Polizeidienststellen, die meist
die erste Anlaufstelle flir Opfer sind, und die Staats-
anwaltschaffen yerpflichtet, allen in Betncht tom-
menden Geschädigten ein Opfermerkblatt der Ver-
sorgungsverwaltung auszuhändigen und diese über
mögliche Ansprtiche nach dem Opferentschädigungs-
gesetz, einschließlich der traumatherapeutischen Be-
handlung, zu informieren. Das Merkblatt wird selbst-
verständlich auch anderen interessierten Stellen wie
Kliniken und Behörden zur Verftigung gestellt.

Von Missbrauch betroffene Kinder und Jugendliche
erhalten zusätzlich Hilfe durch das Regelsystem der
Kinder- und Jugendhilfe. Eßte Ansprechpartner sind
dabei immer die örtlich zuständigen Jugendämter. Im
Missbrauchsfall ergreifen sie urmittelbar vorläufig€
Schutzmaßnahmen wie die Unterbringung in einer
stationären Einrichtung oder in einer Pflegefamilie.
Die Sicherstellung des Kindeswohles steht hier an
erster Stelle.

Bei den Versorgungs,imtem in den Landratsämtern
sind in der Regel erfahene Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter eingesetzt, die bereit und in der Lage sind,
den Betroffeo€n von Cewalt Auskunft und Beratung
über Leistungen nach dem Opferentschädigungsge-
setz zu erteilen und ggf. auch beim Ausfüllen eines
Antrages zu helfen. Auch die Therapeutinnen und
Therapeuten in den Traumaambulanzen unterstützen
im Rahmen der Schnellen Hilfen Gewaltopfer bei ei-
ner Antragstellung.

Auch lvurde mit dem SGB xIV seit 2024 ein akti-
vierendes und koordinierendes Fallmanagement in der
Sozialen Entschädigung eingeführt, das Geschädigte
und Berechtigte durch das Antrags- und L€istungsver-
fatusn begleitet.

lnsofern ist das Land sehr aktiv, Opfern von Cewalt
Hilfen und Infomationen zukommen zu lassen und
eine zeitnahe und unterstützte Antragstellung nach
dem Opfercntschädigungsgesetz (OEG) zu ermög-
lichen.

Dass es in der Bearbeitung von Anträgen zu Situatio-
nen kommen kann, die aus Opfersicht als bürokatisch
oder gar als ernaut viktimisierend gesehen werden, ist
bekannt und die Bearbeiterinnen und Bearbeiter der
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Versorgungsämter sind hier sensibilisiert. Die Versor-
gungsämter sind jedoch an die gesetzlichen Vorgaben
gebunden und mtissen den Sachverhalt entsprechend
aufklairen. Diese Herausforderung gilt es in jedem
Einzelfall stets aufs Neue zu bewältigen.

Bereits yor Jahren wurde das Antragsformblatt neu
gestaltet, sodass ein Opfer bei der Antragstellung
keine aufivühlenden Details der Cewalttat angeben
muss. Es genügt die Angabe des entsprechenden Ak-
tenzeichens der Staatsanwaltschaft oder der Tage-
buchnummer der Polizei. Doppelaussagen und insbe-
sondere wiederholte Beschreibungen des Tathergangs
sind daher bei der Versorgungsverwaltung grund-
sätzlich nicht notwendig. Hat das Opfer jedoch keine
Sfafanzeige erstattet oder kann der Sachverhalt durch
die beigezogenen Unterlagen nicht ausreichend aufge-
kltut werden, können im Einzelfall Rückfragen beim
Opfer zur Feststellung der Anspruchsvoraussetzungen
nicht vermieden werden.

Außerdem ist - als Voraussetzung lilr die Anerken-
nung einer Gesundheitsstörung als Schfiigungsfol-
ge - der Nachweis des schädigenden Ereignisses, der
hierdurch verursachten gesundheitlichen Verletzung
sowie der daraus resultierenden Oesundheitsstörung
erforderlich. Zwischen diesen nachgewiesenen Ereig-
nissen muss der ursächliche Zusammenhang wahr-
scheinlich sein. Sofern die Kausalkefte zrvischen der
Cewalttat und dem geltend gemachten gesundheit-
Iichen Schaden nicht mit Wahrscheinlichkeit besteht,
ist der Anspruch gundsätzlich abzulehnen. Dieser
Orundsatz findet im gesamten Sozialen Entschädi-
gungsrecht Anwendung.

Bei psychischen Beeinfächtigungen kommt die
Schwierigkeit hinzu, diese nachzuweisen und deren
Ursachen festzustellen. Bei der Beurteilung des ur-
sächlichen Zusammenhangs einer psychischen Be-
einträchtigung mit einer Gewalttat müssen auch die
sonstigen, möglicherweise ebenfalls psychisch belas-
tenden Lebensverhältnisse des Opfeß beflicksichtigt
und deren Folgen abgegrenzt werden. Besonders bei
Missbrauchsopfem, die sich häufig erst nach Jahren
offenbaren, ist es immer schwierig festzustellen, wel-
cher Anteil einer psychischen Beeinträchtigung ur-
sächlich auf die nach dem Opferentschädigungsgesetz
versorgungsrechtlich relevante Gewalttat zurückzu-
filhren ist.

Mit dem SGB XIV wurde daher bei psychischen Ge-
sundheitsstörungen Anfar,g 2024 eine Beweiserleich-
terung eingeführt, wonach die Wahrscheinlichkeit des
ursächliahen Zusammenhangs im Einzelfall vermutet
wird, wenn entsprechende medizinische Tatsachen
vorliegen, die na;h den Erfahrungen in dey' medizi-
nischen Wissenschaft geeignet sind, ein Ursachenzu-
sammeniang zwischen schädigendem Ereignis, der
gesundheitlichen Schädigung und der Schädigungs-
folge zu begründen und diese Vermutung nicht durch
einen anderen Kausalverlauf widerlegt wird.

Auch wenn es durchaus nachvollziehbar ist, dass sich
Opfer nicht emeut im Rahmen des OEG-Verfahrens
mit der Tat auseinandersetzen wollen und dies auch
teilweise kaum können, müssen doch die gesetzlichen

Vorgaben eingehalten werden, zumal es sich hier
unter Umständen um einen lebenslangen Bezug nicht
unerheblicher Sozial- und Gesundheitsleistungen han-
delt.

Nach alledem bedarf es aufgrund der yorhandenen
Strukturen und der gesetzlichen Verbesserungen kei-
ner weiteren Anlaufstellen für Gewaltopfer.

Im Übrigen besteht die Funktion eines Monitorings
darin, bei einem beobachteten Ablauf oder Prozess
festzustellen, ob dieser den gewünschten Verlauf
nimmt und bestimmte Werte, Vorgaben oder Erwar-
tungen eingehalten werden, um andernfalls steuernd
eingreifen zu können.

Mit der Einfi.ihrung des SGB XIV zum l. Ja tN 2024
erstellt die Bundesstelle fi.ir Soziale Entschädigung
nach den §§ 126 ff. SGB XIV eine bundesweite amt-
liche Statistik. Zu den gesetzlich festgelegten Erhe-
bungsmerkmalen zur Beurteilung der Auswirkungen
des SGB XIV und zu dessen Fortentwicklung ge-
hören u. a. auch die Anzahl der gestellten Anträge
sowie deren Erledigung, untergliedert nach Leis-
tungsempldngergruppen und der Art der Erledigung,
und die Dauer der Anhags- und der Widerspruchs-
verfahren.

Die Aufgabe des bundesweiten unabhängigen Moni-
torings wid daher bereits von der Bundesstelle für
Soziale Entschädigung wahrgenommen. Darüber hi-
naus wird eine Prozesssteuerung und -begleitung im
Einzelfall ktinftig weitgehend durch das Fallmanage-
ment nach § 30 SGB XIV geleistet werden, bei Be-
darf ergäna durch indiyiduelle Unterstützung aus den
jeweiligen im Land zur Verfügung stehenden Hilfs-
angeboten.

Soweit die Petentin die Enichtung einer unabhängi-
ger Beschwerdestelle begehrt, wird darauf hingewie-
sen, dass eine solche Stelle keinerlei Rechte häüe, in
die Bearbeitung des Einzelfalles einzugreifen, sodass
durch eine solche Parallelstruktur kein Mehrwert für
die Betroffenen entstünde. Vielmehr könnten sich
Entscheidungen über dringend notwendige Hilfen und
Unterstiilzungsleistungen verzögem, was aufgrund
der in vielen Fällen drohenden Manifestierung von
Traumata wedü im lnteresse der Geschädigten noch
der Cesellschafi wäre.

Grundsätzlich steht den Betloffellen das Recht zu,
sich bei vermeintlichen fachlich./sachlichen oder auch
persönlichen Mängeln in der Bearbeitung an den
entsprechenden Vorgesetzten bzw. die yorgesetzte
Dienststelle zu wenden. Außerdem steht der Rechts-
weg zur 

-Sozialgerichtsbarkeit 
offen, wodurch eine ob-

jektive Uberprüfu ng außerhalb der Versorgungsver-
waltung gewaihrleistet ist.

Daher besteht {iir die Einrichtung einer unabhängi-
gen Monito ngstelle sowie einer unabhitngigen Be-
schwerdestelle kein Bedarf. Im Übrigen würde die
Schafirng einer gesetzlichen Grundlage fitr die Er-
richtung der angesprochenen unabhängigen Stellen in
die Zuständigkeit des Bundes fallen.



Landtag von B aden- Wtirttemberg Dt\cksache 17 17714

II[. Beratung im Petitionsausschuss

Da mehrere Petitionen zum selben Sachverhalt vorlie-
gen, wurden diese in einer Sitzung des Petitionsaus-
schusses behandelt.

Ein Vertreter eines Vereins für Opferschutz hat dort
die Sichtweise seiner Organisation vorgetragen und
Fragen der Ausschussmitglieder beantwortet.

Der Berichterstatter erklärte, dass die Europäische
Union im Jahr 2023 einen Entwurf zu Mindeststan-
dards zu den Rechten, der Unterstützung und des
Schutzes von Opfern von Straftaten erarbeitet habe.
Hiermit habe sich der Landtag von Baden-WUrt-
temberg bereits b€fasst und diese Mindeststandards
grundsätzlich fur gut befunden. Jedoch sei die von der
Europäischen Union vorgeschlagene Sofortzahlung
an Opfer nicht mit dem hiesigen Rechtssystem verein-
bar, sodass sowohl die Bundes- als auch die Landesre-
gierung bereits Bedenken geäußert hätten. Allerdings
befdnden sich die Verhandlungen auf europäischer
Ebene hierzu bislang am Anfang.

Ein in der Sitzung anwesender Vertreter des Ministe-
riums der Justiz und fllr Migration erklärte aufNach-
frage des Ausschusses, dass es sich beim Adh?isions-
verfahren um ein Instrument der Strafprozessordnung
handle, mit dem im Rahmen eines Strafi,erfahrens
auch zivilrechtliche Anspdche geklärt werden könn-
ten. Dies habe den Vorteil, dass kein weiterer Zi-
vilprozess erforderlich sei. Es sei geplant, an jeder
Staatsanwaltschaft im Land die vom Berichterstatter
genannten Opferlotsen zu implementieren. Bei den
Opferlotsen solle es sich um einen Staatsanwalt bzw.
eine Staatsanwältin handeln, der bzw. die auf dem
Gebiet der Belange des Opferschutzes über Expertise
verfügten. Diese Personen könnten die Opfer auch
direkt hinsichtlich des Adhäsionsverfahrens beraten
bzw. an entsprechende Stellen verweisen, wie z, B.
auch einen Verein lür Oplerschutz,

Hinsichtlich der Schulungen der Richterschaft wurde
von Seiten der Landesregierung ausgefl)hrt, dass es
bereits ein breit angelegtes, auch externes Angebot
gebe, gerade im Hinblick auf Zeugenvernehmung.

Aus dem Bereich der Versorgungsverwaltung berich-
tete eine Vertreterin des Ministeriums ftir Soziales.
Cesundheit und Iniegration, dass die Mitarbeiierinnen
und Mitarbeiter regelmäßig gesshult wtlrden, wenn
auch nicht speziell im Umgang mit den Opfern, Hier-
Iür gebe es jedoch ein Angebot an Workshops und
Schulungen auf Bundesebene.

Sie r erwies auf die Anfang 2024 eingefl.lhrte Beweis-
erleichterung. wonach die Wahrscheinlichkeit des ur-
sächlichen Zusammenhangs im Einzelfall vermutet
wird, wenn entsprechende medizinische Tatsachen
vorliegen, die nach den Erfahrungen in der medizi-
nischen Wissenschaft geeignet sind, ein Ursachenzu-
sammenhang zwischen schädigendem Ereignis, der
gesundheitlichen Schädigung und der Schädigungs-
folge zu begrilnden und diese Vermutung nicht durch
einen anderen Kausalverlauf widerlegt wird. Aller-
dings gelte dies nur flir Taten, die nach dem l. Januar

2024 vefibt worden seien und damit nach dem In-
krafttreten des SOB xlv. Es könne davon ausgegan-
gen werden, dass hiermit eine Verbesserung im Ver-
lahren fiir die Opfer erreicht worden sei.

Beschlussempfehlung:

Die Petition wird der Regierung als Mate-
rial tlberwiesen hinsichtlich der Durchfuh-
rung von Schulungen im Bereich des Op-
ferschutzes ftir Richterinnen und Richter,
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte sowie
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ver-
sorgungsämter sowie hinsichtlich der Bera-
tung zum Adhäsionsverfahren, Im Übrigen
kann der Petition nicht abgeholfen werden.


